
Den Gewinn haben in beiden Fällen die
Leser mit einem Bedürfnis nach rascher Informa-
tion. Wer noch wenig weiß, erhält einen brauch-
baren Überblick und Hinweise auf die wichtigste
Literatur. Wer Vorwissen hat, kann die eleganten
Schleifen bewundern, mit denen hier erfahrene

Autoren durch Mittelalter und Neuzeit bis zur
Gegenwart surfen, um am Ende vor einer unbe-
kannten Zukunft Halt zu machen.

Michael Stolleis

Ein Schwabe im Dornröschenschlaf*

Im Märchen schläft Dornröschen so lange,
bis ein Prinz sie wach küsst. In der Rechts-
geschichte warten viele ehemals prominente
Juristen darauf, dornröschengleich von einem
Doktoranden erweckt zu werden. Christoph
Mauntel will den Schwaben Carl Georg v. Wäch-
ter wieder ins rechte Licht rücken. Programma-
tisch darf sich Mauntel nicht nur über seinen
Doktorvater Hans-Peter Benöhr dem Netzwerk
der Frankfurter (Historischen) Schule zurechnen.
Er versteht die »Rechtswissenschaft als komple-
xen sozialen Interaktionsprozess, der sprachliche
Deutungs- und Regulierungsmuster der sozialen
Wirklichkeit hervorbringt« (29). Um Wächters
hohe Reputation unter seinen Zeitgenossen zu
entschlüsseln, möchte Mauntel »eine möglichst
genaue Rekonstruktion des Diskursumfeldes in
zeitlicher, regionaler und personaler Hinsicht«
(29) vornehmen. Mit anderen Worten soll sich
die Studie von den traditionellen Wächter-Ikono-
graphien lösen. Trotzdem vermag sich die Unter-
suchung nicht ganz von hermeneutischen Auto-
suggestionen zu befreien. Wenn die Worte von
einer »modernen Liberalismusforschung« und
einer »modernen rechtsstaatlichen Verfassung«
fallen (77), wird zwangsläufig das verzerrte Bild
erzeugt, als seien die Geschichtswissenschaft und

ihre Gegenstände auf einem stetigen Weg von
unvollkommenen zu besseren Formen.

Mauntel komponiert mit der Konstitutiona-
lisierung der Rechtswissenschaft ein Leitmotiv
für Wächter. Das ist neu. Nach der üblichen
Einleitung, die den Forschungsstand referiert
und die eigene Methode vorstellt, folgen lesens-
werte Schwerpunkte zu »Recht und Reform«
(frühkonstitutionelle Verfassungs- und Gesetzge-
bungstheorie, Volksrecht, Geschworenengerich-
te, Liberalismus), »Wissenschaft und Gesetzge-
bung« (ausführlich zu Straftheorien, Moderni-
sierung des Strafrechts, Strafrechtsgesetzgebung,
bedeutend kürzer zum Wert der Rechtsgeschich-
te, württembergischen Privatrecht, Privatrechts-
gesetzgebung), »Gesetzgebung und Praxis«
(Auslegung, Analogie), »Einheit oder Freiheit«
(Programm und Methode der Partikularrechts-
wissenschaft, Begriff des gemeinen Rechts, Inter-
nationales Privatrecht, Rechtsquellenlehre) und
schließlich ein Schlusskapitel zur Rechtswissen-
schaft im Frühkonstitutionalismus. Es sei hier
allerdings die Frage erlaubt, ob die Monographie
Wächter nicht etwas einseitig als Staats- und
Strafrechtler präsentiert. Dem Titel der Arbeit
wäre diese Beschränkung jedenfalls nicht zu ent-
nehmen. De facto gerät das Privatrecht und mit
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ihm Wächters postum publiziertes Pandekten-
lehrbuch sowie die Umsetzung der program-
matischen Positionen in konkrete dogmatische
Sätze aus dem Blick. Wer sich darüber näher
informieren will, dem sei ein separater Auf-
satz Mauntels empfohlen.1 Besonders die Ab-
schnitte »Wissenschaftliche Gesetzesauslegung«
und »Das Wissenschaftsprogramm des Partiku-
larismus« konzentrieren sich recht deutlich auf
das Strafrecht. Es hätte präziser herausgearbeitet
werden müssen, inwiefern sich die dort erzielten
Ergebnisse tatsächlich auf andere Rechtsbereiche
übertragen lassen. Das Strafrecht hat mit ganz
anderen Sachproblemen als das Privatrecht zu
kämpfen. Eine Methodenfigur wie die Analogie
unterlag und unterliegt im Strafrecht und Privat-
recht vollkommen anderen Bedingungen.

Unschwer erkennt der Leser, dass Mauntel
sich Joachim Rückerts Monographie zu Wäch-
ters schwäbischem Landsmann August Ludwig
Reyscher zum Vorbild genommen hat.2 Wie
Rückert relativiert Mauntel mit erfrischender
Klarheit den festgefahrenen Forschungsstand.
Nur die Fn. 1277 auf S. 296 fällt – wohl eher
ungewollt – zu ambivalent aus. Der Leser weiß
an dieser Stelle nicht recht, ob die heutige Sekun-
därliteratur nun an den 30er Jahren des 19. Jahr-
hunderts, oder, was wesentlich brisanter wäre,
an den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gemes-
sen werden soll, wenn von der »Darstellung der
seit Ende der dreißiger Jahren [sic] geführten
Auseinandersetzungen um deutsches, bzw. na-
tionales Recht« die Rede ist. Überhaupt hätte der
Leser einen leichteren Zugriff ohne Lupe, wenn
er die zahlreichen in den Fußnoten geführten
Wortgefechte (exemplarisch Fn. 360 auf S. 88 f.
mit sage und schreibe 66 Zeilen!) im Haupttext
finden könnte.

Im Vergleich zur Reyscher-Monographie
sind die Fragestellungen erheblich zugespitzt.

Mauntels Buch will keine Biographie nebst
Werkbericht im klassischen Sinn sein. Konse-
quent vermeidet das Werk den üblichen bio-
graphisch-bürokratischen Wasserkopf. Wer sich
über Anekdoten aus Wächters Leben, wie etwa
sein Geburtshaus in Marbach, erkundigen will,
ist mit den üblichen Reiseführern besser bedient.
Ob man allerdings wie Mauntel so weit gehen
sollte, die biographischen Elemente fast vollstän-
dig auszublenden, darf mit Verlaub bezweifelt
werden. Jenseits der Anekdoten verknüpfen die
Lebensumstände den eigenen Protagonisten mit
seinem akademischen Umfeld, seinen Lehrern
und Schülern. In einer Zeit, in der keine Parteien
im heutigen Sinn existierten, wird der Lebensweg
umso wichtiger. So aber erscheint Wächter trotz
Mauntels Versprechen, das Diskursumfeld zu
untersuchen, stellenweise als voraussetzungslo-
ser Solitär, der in selbstreferentiellen Schubladen
wie »organisch-liberal« verschwindet. Ebenso
fehlt ein Verzeichnis aufschlussreicher Rezensio-
nen zu Wächters Werken. Zwecks Referenz eines
gelungenen Mittelwegs zwischen rechtlich ent-
leerten biographischen Werkteilen und einer rei-
nen Werkanalyse sei an dieser Stelle auf die
erwähnte Reyscher-Monographie verwiesen.

Wie wichtig eine umfassende historische
Rundschau wäre, sei am Beispiel des Verhältnis-
ses des römischen und einheimischen Rechts in
den Privatrechtslehrbüchern zu den Partikular-
rechten demonstriert. Wächter beschritt, anders
als Mauntel behauptet (137), keineswegs »Neu-
land«, als er die bis dahin herrschende germa-
nistische Trennungsmethode verwarf. August
Friedrich Schott hatte in seinen ab 1778 publi-
zierten Institutionen des kursächsischen Privat-
rechts zur Integration des gemeinen römischen
Rechts folgende Bedingungen aufgestellt: Sätze
des römischen Rechts seien einzubeziehen, wenn
sie für das kursächsische Privatrecht charakter-

174

Schäfer, Ein Schwabe im Dornröschenschlaf

R
g

7
/2

0
0
5

1 Christoph Mauntel, Carl
Georg von Wächter und sein
Handbuch des im Königreich
Württemberg geltenden Privat-
rechts, in: Zwischen Romanistik
und Germanistik. Carl Georg von
Waechter (1797–1880), hg. von
Bernd-Rüdiger Kern, Berlin
2000, 101–130.

2 Joachim Rückert, August Lud-
wig Reyschers Leben und Rechts-
theorie 1802–1880, Berlin 1974.



bildend seien, sie sich in Sachsen von ihrer ur-
sprünglichen Gestalt entfernt hätten oder wenn
ihre Anwendung in Sachsen umstritten sei.3 Die
Einbeziehung des römischen Rechts erschien
Schott noch rechtfertigungsbedürftig, gleich-
wohl gelangte er, wie die Lektüre seines Werks
beweist, bei den Rechtsquellen zu einer Zitaten-
folge, die nur wenig zwischen römischem und
sächsischem Recht unterscheidet. Vor diesem
Hintergrund perfektionierte Wächter wissen-
schaftsgeschichtlich betrachtet ältere Versuche,
gemeines römisches Recht und Partikularrecht
darstellerisch zu homogenisieren. Seine Bedeu-
tung wird dadurch keinesfalls relativiert, son-
dern konkretisiert.

Abgesehen von den genannten Punkten, die
mehr als weiterführende Hinweise denn als Kri-
tik verstanden werden wollen, gelingt es Maun-
tel, zahlreiche seit Landsbergs Tagen vertraute
Geschichtsbilder zu revidieren. Nicht der poli-
tisch geprägte, auf die deutsche Einheit abzie-
lende Kodifikationsstreit zwischen Savigny und
Thibaut, sondern der Untergang des Alten Reichs
und mit ihm das Ende der Selbstsicherheit des
gemeinen Rechts stand für Wächter am Anfang

seiner Rechtsquellenlehre. Aus dem Traum eines
universalen Reichsrechts aufgewacht, stellte er
sich dem realen Kosmos des württembergischen
Privatrechts, in dem sich römisches und einhei-
misches Recht quasi als Usus modernus particu-
laris begegneten. Wächters Methode führte je-
doch anders als der klassische Usus modernus
die verschiedenen Rechtsfaktoren auf der Ebene
des Partikularrechts gleichberechtigt zusammen.
Ohne Wächter wären Heinrich Dernburgs und
Joseph Ungers Leistungen in Preußen und Öster-
reich, aber auch Otto Stobbes und Paul v. Roths
Systeme des Deutschen Privatrechts undenkbar.
Dies alles beleuchtet zu haben, ist das große
Verdienst der Wächter-Monographie. Historiker
und Rechtshistoriker werden in Zukunft gerne
auf die »Rechtswissenschaft im Frühkonstitu-
tionalismus« zurückgreifen. Die neue Arbeit
zu Wächter ragt in ihrer Quellentiefe, im Ana-
lyseniveau sowie in ihrem Problembewusstsein
bei weitem über vergleichbare Dissertationen
der neueren Zeit zur Rechtswissenschaft des
19. Jahrhunderts hinaus.

Frank L. Schäfer

Gesetzeskunst*

Wenn wir heute, im frühen 21. Jahrhundert,
Gesetze schreiben, so schreibt sich unsere moder-
ne Praxis ein in eine lange historische Tradition.
Das wissen wir. Doch wie sehr prägt dieses
Wissen auch unsere Praxis? Und wenn wir bei
unserem modernen legistischen Tun darüber
nachdenken, wie man es wohl am besten macht
beim Gesetzeschreiben, so schreibt sich auch
diese Reflexion ein in eine lange historische

Tradition des Nachdenkens über die Kunst guter
Gesetzgebung. Dies allerdings wissen wir schon
weit weniger genau, und entsprechend wenig nur
vermag diese historische Reflexionstradition un-
ser Tun hier und heute zu beeinflussen. Ohnehin
hat sich das Gesetzeschreiben im deutschsprachi-
gen Raum erst in den vergangenen Jahrzehnten
allmählich einen wissenschaftlichen Spiegel zuge-
legt – die Gesetzgebungslehre (mit entsprechen-
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kunst im Zeitalter der Kodifika-
tionen. Theorie und Praxis der
Gesetzgebungstechnik aus histo-
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ger Rechtswissenschaftliche
Abhandlungen, Bd. 98), Tübin-
gen: Mohr Siebeck 2004, XVI,
549 S., ISBN 3-16-148300-6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [5952.450 8418.465]
>> setpagedevice




